
HINWEIS zur Kalkulation der angebotenen Einheitspreise unter
Berücksichtigung des Bauens im Bestand (auch für Neubauten) bei
Aufrechterhaltung des uneingeschränkten Klinikbetriebes

Es wird insbesondere auf folgende Besonderheiten hingewiesen:

1. Im Gelände des UKD besteht nur eingeschränkt die Möglichkeit Baulager
einzurichten.

2. Aufgrund der einzuhaltenden Mittagsruhe im UKD sind Lärmbelästigungen
in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr auszuschließen. Gegebenenfalls ist die
Arbeitszeit zu verlagern.

3. Auf der Baustelle ist ständig für Ordnung und Sicherheit zu sorgen.
Beräumungen sind ohne Aufforderung permanent durchzuführen, um den
Krankenhausbetrieb nicht zu gefährden. Sollte die Beräumung durch den
Auftragnehmer nicht im gewünschten Umfang erfolgen und wird einer
besonderen Aufforderung nicht Folge geleistet, ist der Auftraggeber
berechtigt Dritte mit der Beräumung und Herstellen von Ordnung und
Sauberkeit auf Kosten des Auftragnehmers zu beauftragen.

4. Aufgrund krankenhausspezifischer Erfordernisse ist damit zu rechnen, dass
im Bedarfsfall Leistungen in den Abend- und Nachtstunden bzw. an
Sonnabend und Sonntagen zu erbringen sind.


